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Hinweisgeberschutzgesetz – HinSchG, Schutz von Personen, die   Ordnungswidrigkeiten 

anzeigen und Regelung für Korruptionsbekämpfung  

 

Mit der Verabschiedung dieses Gesetzes wird die Richtlinie (EU) 2019/1937 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, 

die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, in deutsches Recht umgesetzt (besser 

bekannt als <<Whistleblowing-Richtlinie>>). Ihr Hauptzweck ist der Schutz von 

Bürgerinnen und Bürgern, die im Rahmen eines Dienstverhältnisses Verstöße gegen die 

Rechtsordnung melden. 

 

A.1.- Sachlicher Geltungsbereich 

 

Geschützt sind natürliche Personen, die im Rahmen eines der in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Verfahren eine Meldung erstatten bei: 

 

Der sachliche Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes ist in § 2 HinSchG 

geregelt. Er umfasst unter anderem die Meldung von Informationen zu den 

nachfolgenden Verstößen: 

1. Verstöße, die strafbewehrt sind, 

 

2. Verstöße, die bußgeldbewehrt sind, soweit die verletzte Vorschrift dem Schutz von 

Leben, Leib oder Gesundheit oder dem Schutz der Rechte von Beschäftigten 

oder ihrer Vertretungsorgane dient,  

 

3. sonstige Rechtsverstöße gegen Rechtsvorschriften des Bundes oder der Länder 

sowie bestimmte unmittelbar geltende Rechtsakte der EU und der Europäischen 

Atomgemeinschaft, wie z. B. Verbraucherschutz sowie Datenschutz  

 

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. 

 

A.2.- Persönlicher Geltungsbereich. 

 

Dieses Gesetz gilt für Hinweisgeber, die im privaten oder öffentlichen Sektor tätig sind 

und Informationen über Verstöße in einem Arbeits- oder Berufskontext erhalten haben, 

und zwar in jedem Fall: 

a) Personen, die den Status eines öffentlichen Angestellten oder Arbeitnehmers 

haben; 

b) Selbstständige; 

c) Aktionäre, Gesellschafter und Personen, die dem Verwaltungs-, Leitungs- oder 

Aufsichtsorgan eines Unternehmens angehören, einschließlich nicht 

geschäftsführender Mitglieder; 

d) alle Personen, die für oder unter der Aufsicht und Leitung von Auftragnehmern, 

Unterauftragnehmern und Lieferanten arbeiten. 

 

Hinweis Personenbezeichnung 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen die 

männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der 

Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte 

Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung. 
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Sie gilt auch für Hinweisgeber, die Informationen über Verstöße weitergeben oder 

öffentlich machen, die sie im Rahmen eines bereits beendeten Arbeits- oder 

Dienstverhältnisses erlangt haben, für Freiwillige, Praktikanten, Arbeitnehmer in der 

Ausbildung, unabhängig davon, ob sie eine Vergütung erhalten oder nicht, sowie für 

Personen, deren Arbeitsverhältnis noch nicht begonnen hat, wenn die Informationen 

über Verstöße im Rahmen des Auswahlverfahrens oder vorvertraglicher Verhandlungen 

erlangt wurden. 

 

 

B.- Meldestellenbeauftrage  

 

Diese Funktion wird von einer oder mehreren natürlichen Personen ausgeübt, die von 

Reimbold & Strick ausdrücklich zu diesem Zweck benannt werden und deren 

Hauptaufgabe darin besteht, für die Verwaltung dieses Systems und die Bearbeitung der 

Ermittlungsakten gemäß dem zu diesem Zweck genehmigten 

Informationsmanagementverfahren verantwortlich zu sein. 

 

Die Meldestellenbeauftragten bilden den Ausschuss für den Melde-Kanal von Reimbold 

und Strick, dessen Hauptaufgabe darin besteht, die Bearbeitung und Untersuchung der 

im Rahmen dieses Systems eingereichten Meldungen zu leiten. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Falle einer Unvereinbarkeit der beauftragten 

Personen mit der laufenden Verwaltung einer der von ihnen erhaltenen Mitteilungen 

diese Person von dem Verfahren ausgeschlossen wird, um mögliche Interessenkonflikte 

zu vermeiden. 

 

C.- Internes Reporting System. 

 

Damit die im vorstehenden Punkt A.2 - Persönlicher Geltungsbereich - genannten 

Personen gegenüber Reimbold & Strick Informationen über die im vorstehenden Punkt 

A.1 - Sachlicher Geltungsbereich - vorgesehenen Verstöße vorlegen können, wird ein 

internes System eingerichtet, das innerhalb der Organisation selbst verwaltet wird.  

 

Mitteilungen über dieses System können schriftlich erfolgen, indem das als Anhang I 

beigefügte Formblatt ausgefüllt wird. Dieses Formblatt ist vom Hinweisgeber an die 

folgende E-Mail-Adresse zu senden: whistleblowing@reimbold-und-strick.de. Darüber 

hinaus kann eine Mitteilung auf Antrag des Hinweisgebers an dieselbe E-Mail-Adresse 

(whistleblowing@reimbold-und-strick.de) auch mündlich im Rahmen eines persönlichen 

Treffens erfolgen, das innerhalb von höchstens sieben (7) Kalendertagen ab 

Antragstellung stattfindet. Im letzteren Fall wird die vorherige Zustimmung des 

Hinweisgebers zur Aufzeichnung des Gesprächs - unter Verwendung eines sicheren, 

dauerhaften und zugänglichen Formats - eingeholt, und er wird über die Verarbeitung 

seiner personenbezogenen Daten im Einklang mit den geltenden 

Datenschutzbestimmungen informiert. In beiden Fällen werden nun Informationen über 

die externen Informationskanäle gegeben, die beim Bundesamt für Justiz (BfJ) oder bei 

den entsprechenden nationalen oder EU-Behörden oder -Stellen bestehen. 

 

Die gesammelten Informationen sind streng vertraulich und werden nur von autorisiertem 

Personal zum Zweck der Kommunikation verarbeitet. Die Informationen werden 

ordnungsgemäß in einem Computerordner oder in einem Archiv abgelegt, zu dem 

ausschließlich befugtes Personal Zugang hat, wobei die Grundsätze des Schutzes 

personenbezogener Daten jederzeit eingehalten werden. 
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In der Mitteilung kann der Hinweisgeber eine Adresse, eine E-Mail-Adresse und/oder eine 

Telefonnummer angeben, um Benachrichtigungen zu erhalten. Um das Verfahren zur 

Verwaltung dieser Informationen durchführen zu können, müssen Sie außerdem Ihre 

ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung der Daten erteilen. 

 

D.- Verfahren zur Informationsverwaltung. 

 

Sobald die Mitteilung über das unter Punkt C. - Internes Meldesystem - beschriebene 

interne Meldesystem übermittelt wurde: 

 

1.- Die Meldestellenbeauftragten übermitteln dem Hinweisgeber innerhalb von 

höchstens sieben (7) Kalendertagen nach Übermittlung des ausgefüllten Formulars in 

Anhang I oder nach der Durchführung des persönlichen Treffens auf Antrag des 

Hinweisgebers eine Empfangsbestätigung, es sei denn, die Vertraulichkeit der Mitteilung 

könnte dadurch gefährdet werden. 

 

Ebenso werden die Hinweisgeber auf klare und verständliche Weise über die externen 

Informationskanäle informiert, die beim Bundesamt für Justiz (BfJ) oder bei den 

entsprechenden nationalen oder EU-Behörden oder -Einrichtungen bestehen. 

 

2.- Die Eröffnungsphase des Meldeverfahrens wird eingeleitet, um die gemeldeten 

Fakten zu untersuchen und zu überprüfen. In diesem Rahmen werden individuelle 

Anhörungen aller Beteiligten durchgeführt, einschließlich des Hinweisgebers, der Zeugen 

und weiterer vom beauftragten Personal als relevant erachteter Personen. Dies schließt 

auch die rechtlichen Vertreter der Mitarbeiter des Unternehmens ein. Ziel ist es, durch 

notwendige Schritte die Wahrheit der berichteten Sachverhalte zu klären. Dabei wird 

strengste Vertraulichkeit gewahrt, die Unschuldsvermutung, die Würde und Identität der 

betroffenen Personen sowie die Datenschutzbestimmungen werden respektiert. 

 

Mitarbeiter haben das Recht, sich bei ihren Aussagen vor dem beauftragten Personal 

von einem selbst gewählten rechtlichen Vertreter der Arbeitnehmer unterstützen zu 

lassen. 

 

3.- Die Untersuchungsphase der internen Meldung schließt mit der Erstellung eines Berichts 

durch die beauftragten Personen des internen Whistleblowing-Kanals ab. Dieser Bericht 

wird zunächst dem Hinweisgeber zur Kenntnis gebracht. Der Bericht sollte mindestens die 

folgenden Inhalte umfassen: 

 

a) Darlegung der in der eingegangenen Mitteilung berichteten Tatsachen. 

b) Begründung, ob der gemeldete Sachverhalt in den Schutzbereich des 

Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) vom 31. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 140) 

fällt, das den Schutz von Personen, die Ordnungswidrigkeiten melden, und die 

Korruptionsbekämpfung regelt. Trifft dies zu, muss der Bericht auch Folgendes 

enthalten: 

b.1) Angaben zu den Maßnahmen, die durchgeführt wurden, um den 

Wahrheitsgehalt der gemeldeten Tatsachen zu überprüfen. 

b.2) Schlussfolgerungen, einschließlich eines Vorschlags für die zu 

verhängende Disziplinarmaßnahme und/oder gegebenenfalls für 

Abhilfemaßnahmen. 

 

Die Frist für die Erstellung des Berichts beträgt drei (3) Monate ab dem Datum der dem 

Hinweisgeber übermittelten Empfangsbestätigung. Wurde dem Hinweisgeber aus 
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irgendeinem Grund keine Empfangsbestätigung übermittelt, so beginnt die Frist von drei 

(3) Monaten mit dem Ablauf der Frist von sieben (7) Tagen nach der Mitteilung zu laufen. 
In besonders komplexen Fällen, die eine Verlängerung der Frist erfordern, kann die Frist 

um maximal drei (3) weitere Monate verlängert werden. 

 

4.- Wenn der Sachverhalt indirekt eine Straftat darstellen könnte, leiten die für das interne 

Meldesystem Verantwortlichen die Informationen unverzüglich an die 

Staatsanwaltschaft weiter. Sollte der Sachverhalt die finanziellen Interessen der 

Europäischen Union berühren, wird die Europäische Staatsanwaltschaft eingeschaltet. 

 

5.- Die betroffene Person wird auf Wunsch über die ihr zur Last gelegten Handlungen oder 

Unterlassungen informiert und kann jederzeit angehört werden. Dies geschieht jedoch 

immer in der Zeit und in der Art und Weise, die als angemessen erachtet werden, um 

einen erfolgreichen Abschluß der Untersuchung zu gewährleisten. 

 

6.- Die Identität der Hinweisgeber wird in jedem Fall vertraulich behandelt, d.h. sie wird 

weder den Personen, auf die sich die berichteten Ereignisse beziehen, noch Dritten ohne 

deren ausdrückliche Zustimmung mitgeteilt. Im Rahmen von behördlichen Ermittlungen 

oder Gerichtsverfahren gelten jedoch die in den europäischen und deutschen 

Vorschriften festgelegten Ausnahmen. 

 

7.- Sowohl die erhaltenen Informationen als auch die aus den durchgeführten internen 

Untersuchungen gewonnenen Informationen werden in einer Akte oder einem 

Computerordner abgelegt, zu dem ausschließlich befugtes Personal Zugang hat. Sie sind 

nicht öffentlich und gewährleisten in jedem Fall die Vertraulichkeit und die Grundsätze 

des Schutzes personenbezogener Daten. 

 

  

E.- Rechte und Sicherheiten des Hinweisgebers. 

Der Hinweisgeber hat bei seinen Handlungen gegenüber dem beauftragten Personal 

die folgenden Rechte und Sicherheiten: 

 

a) Die Identität des Hinweisgebers bleibt geschützt und darf ohne seine 

ausdrückliche Zustimmung niemandem außer dem beauftragten Personal 

oder dem Datenschutzbeauftragten mitgeteilt werden, mit den Ausnahmen, 

die durch europäische und deutsche Vorschriften im Rahmen von 

behördlichen Ermittlungen oder gerichtlichen Verfahren festgelegt sind. 

b) Wahlmöglichkeit die Mitteilung schriftlich oder mündlich zu formulieren. 

c) Eine Adresse, E-Mail und/oder Telefonnummer anzugeben, unter der 

Mitteilungen, die aufgrund dieses internen Meldesystems erfolgen, 

empfangen werden können.  
d) Eigeninitiativ oder auf Anfrage vor dem beauftragten Personal erscheinen, 

gegebenenfalls und falls für angemessen erachtet, unter der Begleitung von 

einem Anwalt. 

e) Im Falle von Angestellten des Unternehmens von einem gesetzlichen Vertreter 

der Arbeitnehmer ihrer Wahl unterstützt zu werden, sofern dies als 

angemessen erachtet wird. 

f) Die durch die Datenschutzverordnung verliehenen Rechte auszuüben. 

g) Den Bearbeitungsstatus Ihrer Mitteilung und die Ergebnisse der Untersuchung 

zu erfahren. 

h) Eine Meldung über den externen Kanal des Bundesamts für Justiz (BfJ) oder 

über die entsprechenden nationalen oder EU-Behörden oder -Einrichtungen 

vorzunehmen. 
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i) Umfassenden Schutz vor Repressalien.  

j) Erhalt einer Empfangsbestätigung für die Mitteilung innerhalb von höchstens 

sieben (7) Kalendertagen ab dem Zeitpunkt der Übermittlung des ausgefüllten 

Formulars in Anhang I durch den Hinweisgeber oder ab dem Zeitpunkt des 

persönlichen Treffens auf Antrag des Hinweisgebers zu erhalten, es sei denn, 

dies könnte die Vertraulichkeit der Mitteilung gefährden. 

 

 

 

 

F.- Auswertung und Überprüfung. 

 

Das beauftragte Personal wird die Funktionsweise und die Umsetzung dieses Systems 

regelmäßig bewerten, um Änderungen vorzuschlagen, die die Erreichung der Ziele 

verbessern oder die Struktur an die Besonderheiten anpassen, die sich je nach Fall 

ergeben können. 

 

G.- Bekanntmachung. 

 

Die Existenz dieses Systems wird allen Mitarbeitern und Personen, die mit Reimbold & 

Strick in Verbindung stehen, bekannt gemacht. Auf der Website von Reimbold & Strick 

wird ein Zugang zu diesem Dokument eingerichtet, um die Kenntnisnahme sowie 

Nutzung dieses Systems zu erleichtern.  
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Anhang I - Schriftliches Formular 

Datum * : 
 

Vor- und Nachname:  

Personalnummer:  

Adresse: 

 

 

Email: 

 

 

Telefonnummer: 

 

 

Beziehung zum Unternehmen * :  

 

      Lieferant                    Kunde 

      Arbeitnehmer        Sonstige: ___________ 

 

Ort und Sachverhalt/Verhaltensweisen, auf denen die Mitteilung beruht * : 
Detaillierte Beschreibung der Informationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beigefügte Dokumentation (Optional) : 

 

Der Hinweisgeber bittet um die Untersuchung der oben genannten Informationen gemäß 

dem zu diesem Zweck eingerichteten Meldeverfahrens. 

Hinweis: Alle mit einem Sternchen ( * ) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. 
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Verarbeitungsverzeichnis nach DSGVO 

Verarbeitungszweck: Angemessene Verwaltung und Verarbeitung der Informationen/Mit- 

teilungen, die über das interne Reportingsystem des Unternehmens eingehen. 

Ihre Rechte : Zugang, Berichtigung, Übertragbarkeit, Löschung, Einschränkung und Widerspruch. 

Wer ist für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten verantwortlich? 

Reimbold & STrick ist die verantwortliche Stelle für die personenbezogenen Daten des Betroffenen und 

informiert Sie darüber, dass diese Daten gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 vom 

27. April (GDPR) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vom 30. Juni 2017 verarbeitet werden, 

weshalb Ihnen die folgenden Informationen zur Verfügung gestellt werden. 

Verarbeitungszwecke, warum verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Für die ordnungsgemäße Verwaltung und Verarbeitung der über das interne Berichterstattungssystem 

des Unternehmens erhaltenen Informationen/Kommunikationen und in Übereinstimmung mit dem 

genehmigten Verwaltungsverfahren, um jede Art von Verhalten zu vermeiden, das gegen die internen 

oder externen Vorschriften des Unternehmens verstößt. 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, aus welchem Grund dürfen wir Ihre personenbezogenen Daten 

verarbeiten? 

Auf der Grundlage der im Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) vom 31. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 140) 

verankerten gesetzlichen Verpflichtung, ein internes Meldesystem und insbesondere einen internen 

Informationskanal einzurichten (Art. 6.1.c DSGVO), wird der Schutz von Personen, die Regelverstöße 

melden, und die Korruptionsbekämpfung geregelt. 

Schutz Ihrer Identität 

In Übereinstimmung mit dem Gesetz zum Schutz von Hinweisgebern (Whistleblower Protection Act) 

teilen wir Ihnen mit, dass Ihre Identität in jedem Fall vertraulich behandelt wird und weder den 

Personen, auf die sich die gemeldeten Vorfälle beziehen, noch Dritten mitgeteilt wird. 

Kriterien für die Datenaufbewahrung: Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten? Wir 

werden Ihre Daten für einen Zeitraum von höchstens drei Monaten nach der Meldung aufbewahren, 

wenn der Sachverhalt nicht bewiesen ist und solange sie nicht für andere Zwecke oder zu 

Beweiszwecken für die ordnungsgemäße Kontrolle und Überwachung bei der Verhinderung von 

Straftaten erforderlich sind. Ist der Sachverhalt erwiesen oder liegen hinreichende Beweise vor, werden 

die Daten so lange aufbewahrt, wie es für die Ausübung der Rechte der Einrichtung vor den Gerichten 

erforderlich ist, und wenn sie für diesen Zweck nicht mehr benötigt werden, werden sie gelöscht mittels 

geeigneten Sicherheitsmaßnahmen, um die Anonymität der Daten, oder ihre vollständige Vernichtung 

zu gewährleisten. 

Weitergabe von Daten, an wen geben wir Ihre persönlichen Daten weiter? 

Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, werden Ihre Daten nur an die folgenden Kategorien von 

Empfängern weitergegeben: Mitglieder des internen Meldesystems, behördliche 

Datenschutzbeauftragte, Gerichte, Tribunale und andere mögliche Konfliktlösungsstellen, staatliche 

Sicherheitskräfte und -einrichtungen sowie Notare. Mit Lieferanten, die Zugang zu Ihren 

personenbezogenen Daten benötigen, um die von uns in Auftrag gegebenen Dienstleistungen zu 

erbringen, oder die aufgrund des Betriebs unserer elektronischen Dienste (Website und E-Mails) Zugang 

zu bestimmten personenbezogenen Daten haben können, haben wir Verträge über die Vertraulichkeit 

und die Verarbeitung personenbezogener Daten unterzeichnet, die nach den Vorschriften zum Schutz 

Ihrer Privatsphäre notwendig und erforderlich sind (Artikel 28.3 GDPR). 

Welche Rechte haben Sie nach der Datenschutz-Grundverordnung? 

Recht auf jederzeitigen Widerruf Ihrer Einwilligung. Recht auf Auskunft, Berichtigung, Übertragbarkeit und 

Löschung Ihrer Daten sowie auf Einschränkung oder Widerspruch gegen deren Verarbeitung. Sowie das 

Recht, bei der Kontrollbehörde (Bundesamt für Justiz (BfJ)) eine Beschwerde einzureichen, wenn Sie der 

Meinung sind, dass die Behandlung nicht den geltenden Vorschriften entspricht 

Kontaktinformationen zur Ausübung Ihrer Rechte: 

Reimbold und Strick Handels- und Entwicklungsgesellschaft für chemisch-keramische Produkte mbH - 

Hansestraße 70, 51149 Köln   

Kontaktinformationen des Datenschutzbeauftragten: Alejandro Ros (dpo@torrecid.com). 

 

 

       Ich habe die oben beschriebene Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiere sie und 

stimme der Verarbeitung meiner Daten unter den darin genannten Bedingungen zu. 

 


